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§ 23 PKG Bewertungsregeln
 PKG - Pensionskassengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2026

1. (1)Die den Veranlagungs- und Risikogemeinschaften zugeordneten Vermögenswerte sind mit folgenden Werten

anzusetzen:

1. 1.Auf einen festen Geldbetrag lautende Forderungen dürfen, soweit in Z 3 nichts anderes bestimmt ist,

höchstens zum Nennwert angesetzt werden;

2. 2.Aktiva in fremder Währung sind mit dem Devisen-Mittelkurs anzusetzen;

3. 3.Wertpapiere sind

1. a)mit dem jeweiligen Börsenkurs oder dem jeweiligen Preis am anerkannten Wertpapiermarkt

anzusetzen oder

2. b)mit dem Marktwert zu bewerten; existiert für einen Vermögenswert kein liquider Markt, so kann als

Marktwert jener rechnerische Wert herangezogen werden, der sich aus der Zugrundelegung von

Marktbedingungen ergibt;

4. 3a.Abweichend von Z 3 sind direkt oder über Spezialfonds gemäß § 163 des Investmentfondsgesetzes 2011

(InvFG 2011), BGBl. I Nr. 77/2011, oder vergleichbare ausländische Spezialfonds, bei denen die

Pensionskasse einziger Anteilinhaber ist, veranlagte

1. a)Schuldverschreibungen des Bundes, eines Bundeslandes, eines anderen Mitgliedstaates, eines

Gliedstaates eines anderen Mitgliedstaates, eines sonstigen Vollmitgliedstaates der Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder einer internationalen Organisation

öffentlich rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, und Wertpapiere,

für deren Rückzahlung und Verzinsung der Bund, ein Bundesland, ein anderer Mitgliedstaat, ein

Gliedstaat eines anderen Mitgliedstaates, ein sonstiger Vollmitgliedstaat der OECD oder eine

internationale Organisation öffentlich rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten

angehören, haftet, und die Veranlagung gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU)

Nr. 575/2013 mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre,

2. b)Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU)

Nr. 575/2013 mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wären, und Wertpapiere, für

deren Rückzahlung und Verzinsung ein Kreditinstitut, das gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 der

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre, haftet,

3. c)corporate bonds, deren Bonität unter Beachtung der Anforderungen des § 25 Abs. 3 im Hinblick auf

die Bezugnahme auf externe Ratings mit investment grade vergleichbar ist,

mit einer festen Laufzeit, wenn sie auf Grund einer gesonderten Widmung dazu bestimmt sind bis zur

Endfälligkeit gehalten zu werden, mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten oder ihrem fortgeführten

Tageswert zum Zeitpunkt der Widmung unter Verwendung der Effektivzinsmethode zu bewerten, wenn dies

im Geschäftsplan für zulässig erklärt wurde. Für die direkt oder indirekt über Spezialfonds gewidmeten

Wertpapiere ist anhand eines vorsichtigen Liquiditätsplans die Fähigkeit als Daueranlage darzulegen; es

dürfen aber höchstens 25 vH gemäß lit. c und insgesamt höchstens 60 vH des einer Veranlagungs- und

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2011/77
https://www.jusline.at/gesetz/pkg/paragraf/25


Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens gewidmet werden. Der FMA ist auf Verlangen nachzuweisen,

dass die Fondsbestimmungen von Spezialfonds Regelungen über die gesonderte Widmung von bestimmten

Schuldverschreibungen und über den laufenden Ausweis eines weiteren Rechenwertes unter

Berücksichtigung der besonderen Bewertung enthalten. Über ein von der Pensionskasse als Daueranlage

gewidmetes Wertpapier darf vor Endfälligkeit nur bei Vorliegen besonderer Umstände und mit Bewilligung

der FMA verfügt werden. In den Leitlinien für die Veranlagung (§ 25 Abs. 4) sind unter Beachtung der

Anforderungen des § 25 Abs. 3 im Hinblick auf die Bezugnahme auf externe Ratings Kriterien festzulegen,

nach denen bei einem Wertpapier die Widmung als Daueranlage aufzuheben und dieses gemäß Z 3 zu

bewerten ist; eine nach diesen Kriterien durchgeführte Entwidmung bedarf keiner Zustimmung der FMA, ist

dieser aber unverzüglich anzuzeigen. Eine Veräußerung von über Spezialfonds gesondert gewidmeten

Schuldverschreibungen ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände und mit Bewilligung der FMA zulässig.

Die FMA hat in der Verordnung gemäß § 36 Abs. 2 den Ausweis der durch die HTM-Bewertung entstehenden

stillen Lasten und stillen Reserven vorzuschreiben;

5. 4.Anteilscheine von Investmentfonds gemäß § 3 Abs. 2 Z 30 InvFG 2011 sind mit dem Rückgabepreis im

Sinne des § 55 Abs. 2 InvFG 2011 oder vergleichbarer Regelungen in den OECD-Mitgliedstaaten anzusetzen;

6. 4a.Anteilscheine von Immobilienfonds gemäß § 1 Abs. 1 und Immobilienspezialfonds gemäß § 1 Abs. 3

Immobilien-Investmentfondsgesetz, BGBl. I Nr. 80/2003 (ImmoInvFG) sowie von Immobilienfonds, die von

einer Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz im EWR verwaltet werden, sind mit dem Rückgabepreis im Sinne des

§ 11 Abs. 1 ImmoInvFG anzusetzen;

7. 4b.Anteile an einem Alternative Investmentfonds (AIF) sind mit dem Nettoinventarwert gemäß § 17

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, anzusetzen;

8. 5.andere Sachwerte, insbesondere Liegenschaften, sind mit dem Verkehrswert anzusetzen; die Feststellung

der Verkehrswerte ist mindestens alle drei Jahre durch geeignete Prüfer vorzunehmen;insbesondere Auf-

und Abwertungen sind zu begründen;

9. 6.der Wert von Veranlagungen in derivative Produkte gemäß § 73 InvFG 2011 ist mit der gebotenen Vorsicht

unter Berücksichtigung des Basiswertes anzusetzen und hat in die Bewertung der der Veranlagungs- und

Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögenswerte einzufließen.

2. (2)Bei Ermittlung des Gesamtwertes der den Veranlagungs- und Risikogemeinschaften zugeordneten

Vermögenswerte zum Abschlußstichtag sind erkennbare Risiken und drohende Verluste, die in dem

Geschäftsjahr oder in einem früheren Geschäftsjahr entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese

Umstände erst zwischen dem Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses

bekanntgeworden sind. Notwendige Wertberichtigungen sind bei der Bewertung der einzelnen

Vermögensgegenstände selbst zu berücksichtigen.
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